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Gesetzgebender Nach, 25. Dec.

Präsident: Koch.
Das Gutachten der Unterrichlscommißio» über das

Bekehre» der Claßen von Lausanne und Morste, belies-
send die französischen Pfarrstclle» in Bern wird in Ve-
raihung genominen. S. dassckbe S. 947.

Der Rath weiset den Gegenstand an seine Commißion
zurück, um ihn bey einer künftigen Revision d-r Kirchen-
orduungen deö Lemans, in neue Berathung zu ziehen.

Folgendes Gütachten der Uncctrichtseoinmisiwn wird
in Berathung genommen:

B, G- Sie haben am z 1. Wcinmonat dieses Jahrs
eine Boitschafc des Vollz. Rathes vom 29. Weinm. der

Uiuecrtchiscommißivn mit dem Auftrag zugewiesen, Jh-
neu eine» Bericht und Gutachten über die Streitigkeit
dee Fchuigemeindc Rappcrschwyl, Canton Thurgau in
Betreff der von den beyden Pfarrern von Wigoidingen
u. Lipperschwyl dort abwechselnd zu vermehrenden pfarrl.
Verrichtungen, mit möglichster Beförderung abzustat-
ten. Da uns aber zur genauen Kenntniß der Sache, die
Emstchr einiger in den verschiedenen Bittschriften ange-
zeigten Aktenstücke vonnöthe» war, welche erst vor wem-
ge» Tagen dem Minister der Künste und Wissenschaften
überschütt, und von demselben uns zugeschickt worden: so

zo können wir erst jczl Ihnen B. G, unser Gutachten ein»

reichen. Der Votlz. Rath trägt in seiner Botschaft
darauf an daß alle Dekrete der Gesetzgebung sowohl, als
die von der vollziehenden Gewalt erlassene Beschlüsse in
dieser Sache zurückgenommen und der Pfarrer von Lip-
perlchwyl, wie seine Vorfahren gehalten seyn soll, jeden
zwetUcn Sonnlag in der Filial Rappcrschwyl den Got-
lesotmst abwechselnd mir dem Pfarrer von Wigoidingen,
iu hallen.

Wir wollen Ihnen, B. G., vor allem aus die vcrschie-
denen Beschlüsse und Dekrete, nach chronologischer Ord-
»uugherzählen, welche über die,e Sache seil >798, bis
jczt erlassen wurden.

u. Am 24 Juli 1798 befiehlt das Direktorium, daß
der Pfarrer von Lipperschwyl gegen den von den Ge-
meindcn Lipperschwyl und Wäldy genommenen Ge-
memdsschi.iß, seine Funktionen wie bisher in Rapper.
schayl versehe» soll.

b. Amli.Ang. 1798 weisst dasselbe die Gemeinden
Lipperschwyl uud Wäldy mit ihrem Gesuch den vorigen
Beschluß zurückzunehmen, ab, un.d bestätigt vorläufig
denselben.

Am 14. August aber beschließt dasselbe auf Begeh-

rcn der Gemeinde Lipperschwyl, daß Rappcrschwyl durch'
den Pfarrer von W i g 0 l b i n g e n allein verse-
h en, nnd daß Wäldy — welches eine Filial von Lip-
perschwyl ist — den Pfarrer von Lipperschwyl für den
Verlust entschädige, der ihm dadurch, baß er Rapper-
schwyl nlinmer zu versehen hat, zuwachsen könnte.

cl. Der von einer Cantousautoritäl an daS Direkte-'
rium deßwegen eingesendeten wichtige» Gegcnbemerkun-
gen ungeachtet, weiset dasselbe durch den Beschluß vonT
1. S ep l. ,798 die Gemeinde Wigoidingen mit ihrer
Bitte, um Zurücknahme des Beschlusses vom 14. Aug.,
ad ; aus folgenden Beweggründen :

1) Weil Lipperschwyl durch ein Dekret des gcsstzqcden-
den Raths, die Erlaudmß erhalten hat sich selbst

einen Pfarrer zu wählen.
2) Weil Rappcrschwyl seinen Antheil zum Unkerhalt'

des Pfarrgebàudes in Wigoidingen und a» die Be-
soldung des Pfarrers beytrage.

z. Weil der Lippecschwyler Pfarrer seine Nebcnvfarrey'
zu Wäidy hat, und keine andere bedienen kann, ohne

daß es zum Schaden der stii.igcn gereiche.

(Die Fortsetzung folgt.)

V 0 l l z i e h u n g s r a t h.
Beschluß vom 17. Dee.

Der Vollz. Rath nach erhaltener Kenntniß von dem

unregelmäßigen Benehmen des Cantonsgerichis im Le-

man in gerichtlicher Verfolgung der Verfasser und Bc.
günstiger der betttletteii Flugschrift : Z u sch r t st der
Unterzeichneten an die Gewalten des'
Cantons Leman.

In Betrachtung, daß seine erste Pflicht ist, die össent.

liehe Ordnung und die dem Gesetze schuldige Achtung >

durch alle Mille! zu sichern, die in semer Macht stehen;

beschließt:
Das Tantonsgericht vom Lcman ist abgesezt.

Der Just,Minister ist mit der Vollziehung gegenwärtig'

gen Beschlusses beauftragt, welcher in dasTagbi.uO
der D-schlösse eingerückt werben soll.

Folgen bie Unterschriften.

Beschluß vom 7. Dee.

Der Vollz. Rath in Betrachtung der Nothwendig-^
keit, das Kraft eines Beschlusses vom heutigen Tage ab-

gesezte Cautonsgericht vom Leman schleunig wieder zu '

ersetzen — beschließt:
r. Dw Bürger: Carrard von Orbe, Suppléant beym '

obersten Gerichtshöfe.
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Burnier in Lutry, Mitglied des CantonSgerichts.

Franz Ludwig Botcms von Villeneuve, Suppléant
beym Cantonsgerichte.

Franz Ludwig Gonin, Suppléant beym Canlonsge.

richte.
Desloes, ehemaliges Mitglied des gesetzgebenden

Raths.
Nicole, jünger, von Neus Advokat.

Auberjonois/ länger, Mitglied des Distriktsgerichts

von Ifferlen.
Christin, Präsident der Gemeindkammcr v. Ifferten.
Hollard/Mitglied der Äcmeindkammcr v. Lausanne.

Gedeon Bauly von Acten, Suppléant beym Cgn-

tonsgericht.
Alexander Rochat 6e laValläs.
Sausurre Carrard, von Lausanne.

Franz Chastcllai» Munizipalbeamter zu Vivis,
sind zu Mitgliedern des neuen Cantonsgericht ernannt.

Der Iustizminister ist mit der Bekanntmachung des

gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.
Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 18. Dec.

Der Vollz. Rath, in Betrachtung, daß diejenigen

Bodenzinse, welche Gemeinden und Partikularen für be.

stimmte Nutzungen m Holz und Feld, die ihnen von den

ehemaligen Hoheiten vergünstiget worden sind, und in

deren Besitz sie noch stehen ausgerichtet haven alle die

auf Verfassung und Gesetze gründende Eigenschaften von

Grund. und Bvdenzinsen an sich tragen;
Nach Anhörung seines Finanzmrmsters —

beschließt:
r. Alle die auf Achcrum, Nutzungen in Holz und Weid-

gerechtigkeiten, in Holz und Feld hastenden Boden,

zinft, sollen, so wie alle andere Grund, und Bo-
denzinfe, nach dem Gesetz vom 6 Wcinmonat. und

dem sich darauf beziehenden Beschluß vom i. Wm-
îermonatlezihi», für daS Jahr bezahlt werden.

2. Die Verwalrungskammcrn sollen gehalien stym nach

den im vorigen Z, erwähnten gesetzlichen Verfüg»»-

gen diese Zinse crheocu zu lassen,

z. Dem Finanzmmistcr ist die Vollziehung gegenwärti-

gen Beschlusses ausgetragen, welcher gedrukl, pub-

lizirt, und in das Tagblätl der Beschlüsse eingerükt

werde» soll. Folgen die Unterschriften.^.

Beschluß vom 2;. Dec.

Der Vollz. Rath, nach Anhörung eines Schreibens

des Regierungsstatthalters im Leman, worinn er die Wei,

gerung der Bürger: Auberjonois, Nicole und Christin.,
die Stelle als Mitglieder deS Cantonsgertchts, zu welcher
sie durch den Beschluß vom - 7. dieß crnennl worden, a».

zunehmen, anzeigt.

Indem er zur Wiedecergänjung dieser Bürger schrei,

tct — beschließt:
1. Die Bürger: Laurent, Munizipalbeamter vo»

Milden.
Begos Dcbons, von Aubonne, und

Frossarö Mitglied des ehemaligen Senats,
sind zu Mitgliedern des Caruonsgcrichts im Anm
zur Ergänzung obiger Bürger ernannt.

2. Der Iustizminister ist mit der Vollziehung gegen,

wärtigen Beschlusses beauftragt, welcher in daß

Tagvlatt der Beschlusse eingerükt werden soll.
Folgen die Unterichriften,

Beschluß vom 25. Dec.

Der Vollz. Rath, in Erwägung der eintretenden Brut-

zeit des Gewildes, und der Nützlichkeit dafür zu sorg-s,

daß dasselbe nicht gänzlich ausgerottet werde —
befchließt:

r. Vom i.Ienner >801 an bis den i. Herbstmonai

gleichen IahrS, ,oll die Jagd für Jedermann verbo,

ten seyn.

2. Von dem obiaen Artikel ist die Jagd in den Alm,
oder auf reißende Thiere ausgenommen, so wie auch

die Iazd auf Waldschnepfen in dem Monate An!
und April.

;. Wer diesem Beschluß zuwider handelt, der soll nach

den bestehenden Iagdordinmgen bestrast werten.

4. Die Cantonsstatrhaller werden die nöthige» BeM
an ihre Unlerbeamle» zu« strengen Handhabung die«

scS Verbots ertheilen.

5. Der Minister der Justiz und Polizcy ist mit der ist-

hörigen Vollziehung und Bekanntmachung tleci

Beschlusses, welcher in das Tageblatt der BesetM
eingerükt werden soll, beauftragt.

Folgen die Uiiterschristeli.

D r u k f e h l e r.
In N. 22). S. 94». Sp. 2. Zeile 12 : n ach V»k'

rechte, setze hinzu: ausgelegt waren.

S. Y4l. Sp. i. Z. 1. stall erklär-,

lies.: erkläre«.
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